
Zeitschrift: Die Berner Woche in Wort und Bild : ein Blatt für heimatliche Art und
Kunst

Band: 7 (1917)

Heft: 7

Artikel: Schweizer heiraten im Mittelalter

Autor: Ebersold, Fritz

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-634302

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-634302
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


80 DIE BERNER WOCHE

SdjtDeizer fjeiraten im fflittelalter.
3m frühen SRittelalter roar bas Seitaten eine außer«

orbentlid) einfache Sache, unb roenn alles, roas nad) bem
Seiraten tarn, fid) fo natürlich unb felbftüerftänblid) ge=
Ttaltet I)ätte, fo roären unfere lieben Sorfahren bie glüd«
lidjften Deutchen geroefen. Ces genügte bie bloße formlofe
©inroilligung 3ur ©he unb roeber bie firdjüche ©infegttung,
nod) irgenbroeldje Seurfunbung burd) bie Südjer ber Kirche
mar crforberlidj. Der redjtlidje Seftanb ber ©be roar in«
folgebeffen audj ein feßr unfidjerer, unb fdjroer unb 3aßh
rcid) roaren aud) bie 9Rißbräudje, bie mit ber ©hefdjließung
getrieben rourben. Sber erft im Daufe bes fedjsseßnten
3abrbunberts tarnen bie beute geltenben ©runbfäße als
Safis eines gefdjriebenen gamilienftanbes 3ur ©eftung. Der
Hjauptübelftanb biefer gefeßlofen ©bebünbniffe feßeint barin
gelegen 3U haben, baß blutjunge Deute, [elbft Kinber im
SIter Don 10 3abren 3U ©ben oerlodt rourben. ©ine 3ür«
cherifdje Satsoerorbnung oom 20. 9Rai 1435 bat enblid)
foldjem Unfug ab3uhel.fen gefugt. Der Sat lieb funb unb
3U roiffen:

„SIs bisher in unjerer Stabt bid gefdjeben ift, Dab
biberben Deuten ibre Kinber betrogen rourben in bem
Saframent ber heiligen ©be, alfo bab ©tlidje auf foldjc
Kinber [teilten, bie roobl jung roaren — bei 10, 11, 12,
13 3abren, barunter unb barüber — unb bann biefe Kinber
mit falfdjen unb betrüglicßen ÏBorten ba3U bradjten, bab
fie ihnen eine ©be rerbieben unb bodj um bas Saframent
ber heiligen ©be gar nichts roubten, roie roeit biefes langt,
baburdj biberben Deuten grober Drang unb .Kummer 3U«

ge3ogen ift unb roir mit ihnen in foldjen Sadjen befüm«
mert geroefen finb, fo haben roir hierum eine Saßung
gemacht, bie roir meinen unb roollett halten fürberhin
mäniglidj, es fei 9Rann ober SBeib, niemanb aus»
genommen."

„2Ber ein Kinb 3U ber ©he nimmt ohne 93ater unD
SRufter ober feiner 23erroanbten SBiffcn unb SBillen unh
bas mit Stufbringen ba3u bringt, roeldjes 3U feinen Dagen
nidjt gefommen ift, b. h- unter Dreisehn ober üieqeljn 3ahre
ift, ber foil bes erften oerluftig fein alles ©utes unb ©rbes,
fo basfelbe Kinb hat, oiet ober roenig, unb follen ihm
23ater unb SRutter unb feine 23erroanbten nidjts 3U geben
oerbunben fein, fie tügenb es benn gern unb mit fonberm
SBillen, ba3u foil er 8 Dage in einem Dürrn liegen, unb
ehe er aus bem Dürrn fommt, foil er unferer Stabt 3ur
23uße geben 8 SRarf Silber."

Stus biefer Staatsoerorbnung ergibt fidj, baß nod)
im 15. 3ahrhunbert ©hen mit redjtlicher ffiültigfeit ohne
alle SRitroirfung ber ftaatlicben unb firdjlidjen Sehörben,
lebiglidj burdj bie in feiner SBeife fontrollierbare SBiflcns«
äußerung ber ©begatten abgefdjloffen roerben tonnten. Stus
biefem intereffanten SIttenftüd gebt aber auch heroor, baß
im 9RitteIaIter bie Serfüßrung oon Kinbern 3ur ©he als
tein Verbrechen angefehen rourbe.

SBar ber ©ingang in ben ©hehimmel an teinerlei gefeß«

liehe Vorfdjriften gebunben, fo [teilte fich umfomehr Das

Sebürfnis ein, ben bebeutfamen Schritt burch Stufroenbung
oon ©Ian3 3U feiern. Schon ber Verlobung pflegten unfere
Vorfahren grobe Vebeutung beßulegen. Stets roohnten eine

50îebt3abl non 3eugen bem Stbfdjluffe bei unb es rourbe
berfelbe burch ein Heines gamilienfeft gefeiert. Verroanbte
unb 93etannte brachten ihre ©efdjenfe bar, bis audj hierin
ber Staat fich Däterlid) einmifdjte unb burch einen im 3ahr
1304 erlaffenen Sidjtebrief nerorbnete, bab fortan ©efdjenfe
an bie fchönen 3ürdjer Vräute unftatthaft feien. Der ©runb
biefer Verorbnung ift nicht leidjt erfichtlidj. SBahrfdjeinlidj
roirb fidj oft 3ugetragen haben, roas heute noch bei ähn«
liehen Stnläffen üorfommen foil: bie Verroanbten roerben fidj
an berechneter unb unberedjneter Itneigennübigteit überboten
haben. Stuch ber Vürgermeifter SBalbmann, ber im ©rlab
oon Sittenmanbaten ftrengfter Orbnung unb in ber Kunft,

bas Deben in Döllen 3ügen 3U genieben, gleicht ftart roar,
fanb fich Deranlabt, in feiner Verorbnung Dom 3abr 1488
bem Sefdjenfen ber.33rautleute enge Sdjranfen 3U 3iehen,
roas unter bem Danboolfe allgemeinen Unroillen erregte
unb mithalf 3unt Stur3e bes ©eroaltigen.

Die Uebergabe ber Stusfteuer an bie Vrautleute fanb
roohl 3umeift unter finnreichen 3eremonien ftatt. Die 3ahl
ber eingelabenen ©äfte richtete fid) nach ben finan3iellen
Verbältniffen ber ©Itern ber 23rautleute unb roohl auch
nach ber grobem ober Keinem Verroanbtfdjaft. SIber ftets
rourbe bas 9RögIidjfte aufgeroenbet, um bie ©ingelabenen
3U beliebigen. Daoon machten auch bie einfachen unb an
Sparfamfeit geroohnten Danbleute feine Slusnahme. ©in
altes Verner Spridjroort fagt 3toar: ©s geht ja 3U roie

an Virenbanfen Hjodfoeit. SIber es fam jebenfalls nur ein-
mal oor, bab ein junger Sauer ben Hjodj3eitsgäften nur
bürrc Sirnenfdjnibe oorfebte, um fie bann 3U entlaffen.
Stidjt nur am ôo<h3eitstage rourbe in allen möglichen ©e-
nüffen gefdjroelgt, fonbern es rourbe burch bie Dagfdjenfe,
Das SIRorgenbrot unb bie 9ladjI)o<h3eit bafür geforgt, bab
bie ©ingelabenen nicht aus bem ©ffen unb Drinfen heraus«
famen.

3n einer alten Serorbnung oon ÜRaur roirb be«

ftimml: •

„SBeldjer hier 3ur heiligen ©he fommt, ber fofl Den

ÏReger bes Dorfes laben unb audj feine grau. Da foil ber
SReper leihen bem Sräutigam einen fçjafen, barin mag er
roohl ein Sdjaf fieben. Sfud) foil ber SReper bringen ein
guber S0I3 an bie §odj3eit, auch foil ber SCReper unb feine
grau bringen ein Sierteil eines Sdjroeinsbraiben."

SIber auch ©efang, SRufif unb Dan3 pflegten bei biefen
geftlidjfeiten für bie ©rheiterung ber ©ernüter 3U forgen.
Der Sîidjtebrief ber Surger in 3ürid) beftimmte bie 3ahl
ber bei 5o^3eitsfeften erlaubten „hübfehen Deute" auf 3roeene
Sänger, 3roeene ©iger, 3roeene Driber, roährenb in Safel
bie Stabtpfeifer fich ber 3e^enben ©efellf^aft 3ur Ser«
fügung 3U [teilen hatten, um bie fröhlichen Seigentän3e 3U

begleiten, bie auf ben freien, baumbefdjatteten Slawen bem

^od)3eitsfeft bie SBeihe gaben.
Son ber ^»ochöeitsreife roufeten unfere Sorfahren nichts,

©rft als bas Seifen einigermaßen 3um ©enuffe rourbe, fam
biefe SRobe auf. Die §och3eitsreife gehört heute 3ur Sod)=
seit roie ehemals bie 3roeene Sänger unb bie 3roeene ©iger
unD fein Sittenmanbat unb fein Sichtebrief roirb baran
etroas änbem fönnen.

gtiß ©berfolb.
- —

es örofiftabt^Paffage* es
Sicßt roahr, ent3üdenb finb bie SBunberbinge,

Die lädieln: Kaufe midj! bein D»eim 3a fdjmüden!

Sichts fehlt, um bir bie Sinne 3U berüden.

Den Serfer fieh, — Die Damasjenerflinge!

Stit folchem Käftchen roürb' aufs neue glüden

SRephiftos Kniff! SBie büßen Spangen, Singe!
Die Spißenroben, leicht roie Schmetterlinge, —

SBie ließ ein SBeib barin ans ôeq fid) brüden!

Den ©aumen fißeln taufenb Säfdjereien,

Sd)laraffenlänbli(h=fittlid), gut unb teuer.

Da3U bie Slumenpracht, als roär's im SRaien!

Komm, geßn roir roeiter! Sier ift's nicht geheuer!

Sßas bich ber Hümmel bünft (er mag's oer3eihen!),

Dem armen Deufel ift's bas gegefeuer.
Sllfreb Söeetfcfcen.

Sod)brudt alter Setträge oerboten.
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5chlveiiel- heiraten im Mittelalter.
Im frühen Mittelalter war das Heiraten eine außer-

ordentlich einfache Sache, und wenn alles, was nach dem
Heiraten kam, sich so natürlich und selbstverständlich ge-
staltet hätte, so wären unsere lieben Vorfahren die glück-
lichsten Leutchen gewesen. Es genügte die bloße formlose
Einwilligung zur Ehe und weder die kirchliche Einsegnung,
noch irgendwelche Beurkundung durch die Bücher der Kirche
war erforderlich. Der rechtliche Bestand der Ehe war in-
folgedessen auch ein sehr unsicherer, und schwer und zahl-
reich waren auch die Mißbräuche, die mit der Eheschließung
getrieben wurden. Aber erst im Laufe des sechszehnten

Jahrhunderts kamen die heute geltenden Grundsätze als
Basis eines geschriebenen Familienstandes zur Geltung. Der
Hauptübelstand dieser gesetzlosen Ehebündnisse scheint darin
gelegen zu haben, daß blutjunge Leute, selbst Kinder im
Alter von 10 Jahren zu Ehen verlockt wurden. Eine zür-
cherische Ratsverordnung vom 20. Mai 1435 hat endlich
solchem Unfug abzuhelfen gesucht. Der Rat ließ kund und
zu wissen:

„Als bisher in unserer Stadt dick geschehen ist, daß
biderben Leuten ihre Kinder betrogen wurden in dem
Sakrament der heiligen Ehe, also daß Etliche auf solche

Kinder stellten, die wohl jung waren bei 10, 11, 12,
13 Iahren, darunter und darüber — und dann diese Kinder
mit falschen und betrllglichen Worten dazu brachten, daß
sie ihnen eine Ehe verhießen und doch um das Sakrament
der heiligen Ehe gar nichts wußten, wie weit dieses langt,
dadurch biderben Leuten großer Drang und Kummer zu-
gezogen ist und wir mit ihnen in solchen Sachen beküm-
mert gewesen sind, so haben wir hierum eine Satzung
gemacht, die wir meinen und wollen halten fürderhin
mäniglich, es sei Mann oder Weib, niemand aus-
genommen."

„Wer ein Kind zu der Ehe nimmt ohne Vater und
Mutter oder seiner Verwandten Wissen und Willen unk>

das mit Aufdringen dazu bringt, welches zu seinen Tagen
nicht gekommen ist, d. h. unter dreizehn oder vierzehn Jahre
ist, der soll des ersten verlustig sein alles Gutes und Erbes,
so dasselbe Kind hat, viel oder wenig, und sollen ihm
Vater und Mutter und seine Verwandten nichts zu geben
verbunden sein, sie tilgend es denn gern und mit sonderm
Willen, dazu soll er 3 Tage in einem Turm liegen, und
ehe er aus dem Turm kommt, soll er unserer Stadt zur
Buße geben 3 Mark Silber."

Aus dieser Staatsverordnung ergibt sich, daß noch
im 15. Jahrhundert Ehen mit rechtlicher Gültigkeit ohne
alle Mitwirkung der staatlichen und kirchlichen Behörden,
lediglich durch die in keiner Weise kontrollierbare Willens-
äußerung der Ehegatten abgeschlossen werden konnten. Aus
diesem interessanten Aktenstück geht aber auch hervor, daß
im Mittelalter die Verführung von Kindern zur Ehe als
kein Verbrechen angesehen wurde.

War der Eingang in den Ehehimmel an keinerlei gesetz-

liche Vorschriften gebunden, so stellte sich umsomehr das
Bedürfnis ein, den bedeutsamen Schritt durch Aufwendung
von Glanz zu feiern. Schon der Verlobung pflegten unsere

Vorfahren große Bedeutung beizulegen. Stets wohnten eine

Mehrzahl von Zeugen dem Abschlüsse bei und es wurde
derselbe durch ein kleines Familienfest gefeiert. Verwandte
und Bekannte brachten ihre Geschenke dar, bis auch hierin
der Staat sich väterlich einmischte und durch einen im Jahr
1304 erlassenen Richtebrief verordnete, daß fortan Geschenke

an die schönen Zürcher Bräute unstatthaft seien. Der Grund
dieser Verordnung ist nicht leicht ersichtlich. Wahrscheinlich
wird sich oft zugetragen haben, was heute noch bei ähn-
lichen Anlässen vorkommen soll: die Verwandten werden sich

an berechneter und unberechneter Uneigennützigkeit überboten
haben. Auch der Bürgermeister Waldmann, der im Erlaß
von Sittenmandaten strengster Ordnung und in der Kunst,

das Leben in vollen Zügen zu genießen, gleich stark war,
fand sich veranlaßt, in seiner Verordnung vom Jahr 1488
dem Beschenken der. Brautleute enge Schranken zu ziehen,
was unter dem Landvolke allgemeinen Unwillen erregte
und mithalf zum Sturze des Gewaltigen.

Die Uebergabe der Aussteuer an die Brautleute fand
wohl zumeist unter sinnreichen Zeremonien statt. Die Zahl
der eingeladenen Gäste richtete sich nach den finanziellen
Verhältnissen der Eltern der Brautleute und wohl auch
nach der größern oder kleinern Verwandtschaft. Aber stets
wurde das Möglichste aufgewendet, um die Eingeladenen
zu befriedigen. Davon machten auch die einfachen und an
Sparsamkeit gewohnten Landleute keine Ausnahme. Ein
altes Berner Sprichwort sagt zwar: Es geht ja zu wie
an Birenhansen Hochzeit. Aber es kam jedenfalls nur ein-
mal vor, daß ein junger Bauer den Hochzeitsgästen nur
dürre Birnenschnitze vorsetzte, um sie dann zu entlassen.
Nicht nur am Hochzeitstage wurde in allen möglichen Ge-
nüssen geschwelgt, sondern es wurde durch die Tagschenke,
das Morgenbrot und die Nachhochzeit dafür gesorgt, daß
die Eingeladenen nicht aus dem Essen und Trinken heraus-
kamen.

In einer alten Verordnung von Maur wird be-
stimmt: >

„Welcher hier zur heiligen Ehe kommt, der soll den
Meyer des Dorfes laden und auch seine Frau. Da loll der
Meyer leihen dem Bräutigam einen Hafen, darin mag er
wohl ein Schaf sieden. Auch soll der Meyer bringen ein
Fuder Holz an die Hochzeit, auch soll der Meyer und seine

Frau bringen ein Vierteil eines Schweinsbrachen."
Aber auch Gesang, Musik und Tanz pflegten bei diesen

Festlichkeiten für die Erheiterung der Gemüter zu sorgen.
Der Richtebrief der Burger in Zürich bestimmte die Zahl
der bei Hochzeitsfesten erlaubten „hübschen Leute" auf zweene
Sänger, zweene Eiger, zweene Triber, während in Basel
die Stadtpfeifer sich der zechenden Gesellschaft zur Ver-
fügung zu stellen hatten, um die fröhlichen Reigentänze zu
begleiten, die auf den freien, baumbeschatteten Plätzen dem
Hochzeitsfest die Weihe gaben.

Von der Hochzeitsreise wußten unsere Vorfahren nichts.
Erst als das Reisen einigermaßen zum Genusse wurde, kam
diese Mode auf. Die Hochzeitsreise gehört heute zur Hoch-
zeit wie ehemals die zweene Sänger und die zweene Giger
und kein Sittenmandat und kein Richtebrief wird daran
etwas ändern können.

Fritz Ebersold.
»>»r^n ' ^»»»— »»»

^ SroWadt-passage. ^
Nicht wahr, entzückend sind die Wunderdinge,
Die lächeln: Kaufe mich! dein Heim zu schmücken!

Nichts fehlt, um dir die Sinne zu berücken.

Den Perser sieh, — die Damaszenerklinge!

Mit solchem Kästchen würd' aufs neue glücken

Mephistos Kniff! Wie blitzen Spangen, Ringe!
Die Spitzenroben, leicht wie Schmetterlinge, ^
Wie ließ ein Weib darin ans Herz sich drücken!

Den Gaumen kitzeln tausend Näschereien,

Schlaraffenländlich-sittlich, gut und teuer.

Dazu die Blumenpracht, als wär's im Maien!

Komm, gehn wir weiter! Hier ist's nicht geheuer!

Was dich der Himmel dünkt (er mag's verzeihen!),

Dem armen Teufel ist's das Fegefeuer.
Alfred Beetschen.

Nachdruck aller Beiträge verboten.
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